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(54) Zugentlastungsvorrichtung

(57) Eine Zugentlastungsvorrichtung für einen flexi-
blen Flachleiter, der eine Trägerfolie und gegebene Ver-
teilung von Leiterbahnen darin aufweist, insbesondere
FPC- und/oder FFC-Flachleiter, weist ein erstes Halte-
element und ein zweites Halteelement auf, die zwischen
einer offenen Position zum Einlegen des Flachleiters

und einer Halteposition bewegbar und in der Halteposi-
tion gegeneinander arretierbar sind, wobei ein Abschnitt
des flexiblen Flachleiters zwischen den beiden Halte-
elementen einschließbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zugent-
lastungsvorrichtung für flexible Flachleiter.
[0002] In Steckverbindern sind in der Regel Einrich-
tungen zur Zugentlastung vorgesehen, die dazu dienen,
einen mit Kontaktelementen in dem Steckverbinder ver-
bundenen Leiter an dem Gehäuse des Steckverbinders
zu befestigen, so daß ein auf den Leiter ausgeübter Zug
von dem Gehäuse des Steckverbinders aufgenommen
und dadurch eine mechanische Belastung der Kontak-
telemente mit möglichem Kontaktverlust vermieden
wird. Nach dem Stand der Technik erfolgt die Zugentla-
stung bei Steckverbindern für flexible Flachleiter da-
durch, daß in den flexiblen Flachleiter Löcher gestanzt
werden, durch die entsprechende Zapfen eines mit dem
flexiblen Flachleiter verbundenen Steckverbinders grei-
fen, so daß auf den flexiblen Flachleiter ausgeübte Zug-
kräfte über die Ränder der Stanzlöcher auf die Zapfen
in dem Steckergehäuse übertragen werden.
[0003] Diese Art der Zugentlastung hat jedoch den
Nachteil, daß in einem zusätzlichen Arbeitsschritt ent-
sprechende Löcher in den flexiblen Flachleiter zu stan-
zen sind.
[0004] Darüber hinaus besteht die Gefahr, daß bei ho-
her Zugbelastung der flexible Flachleiter durch die in
seine Löcher greifenden Zapfen der Zugentlastungsvor-
richtung bzw. des Steckverbinders eingerissen und da-
mit so beschädigt wird, daß er insgesamt auszutau-
schen ist.
[0005] Die genannten Nachteile bestehen für alle Ar-
ten von flexiblen Flachleitern, insbesondere auch für
FPC-Flachleiter (flexible printed circuits) oder
FFC-Flachleiter (flexible flat circuits).
[0006] Darüber hinaus ist es oft auch sinnvoll, Zug-
entlastungseinrichtungen unabhängig von Steckverbin-
dern einzusetzen, um Zugbelastungen bei langen Lei-
tern aufzufangen. Bei Verwendung der geschilderten
Zugentlastung nach dem Stand der Technik treten auch
hier die gleichen Nachteile auf.
[0007] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Zugentlastungsvorrichtung für einen flexi-
blen Flachleiter, insbesondere auch einen FPCoder
FFC-Flachleiter, bereitzustellen, bei dessen Verwen-
dung eine Zugentlastung des Flachleiters ohne zusätz-
liche Arbeitsschritte erreicht wird und die Gefahr des
Einreißens bei hoher Zugbelastung stark herabgesetzt
wird.
[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Zugentla-
stungsvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0009] Eine erfindungsgemäße Zugentlastungsvor-
richtung ist zur Zugentlastung eines darin gehaltenen
gegebenen flexiblen Flachleiters vorgesehen, der eine
Trägerfolie und darin eine gegebene Verteilung von Lei-
terbahnen aufweist. Bei dem flexiblen Flachleiter kann
es sich insbesondere um FPC- und/oder FFC-Flachlei-
ter handeln, die sich unter anderem dadurch un- ter-
scheiden, daß die Dicke der Leiterbahnen bei

FPC-FlachleiternwesentlichgeringeralsbeiFFC-Flach-
leitern ist.
[0010] Die Zugentlastungsvorrichtung weist ein er-
stes Halteelement und ein zweites Halteelement auf, die
zur Befestigung eines Flachleiters zwischen einer offe-
nen Position zum Einlegen des Flachleiters und einer
Halteposition bewegbar und in der Halteposition gegen-
einander arretierbar sind, wobei ein Abschnitt des flexi-
blen Flachleiters zwischen den beiden Halteelementen
einschließbar ist. Die Halteelemente können hierbei in
der offenen Position bereits miteinander verbunden sein
oder als zwei getrennte, zusammenzufügende Elemen-
te vorliegen. Weiterhin können zur Arretierung entspre-
chende Einrichtungen, zum Beispiel Schnappelemente,
vorgesehen sein, die jedoch nicht notwendig an den
Halteelementen selbst angebracht sein müssen.
[0011] Zur Zugentlastung sind an dem ersten Halte-
element ein Vorsprung und an dem zweiten Halte-
element eine korrespondierende Vertiefung so ausge-
bildet, daß bei Einschließen des flexiblen Flachleiters
zwischen das erste und das zweite Halteelement und
bei Bewegung derselben in die Halteposition und ge-
genseitiger Arretierung ein Bereich der Trägerfolie, der
keine Leiterbahnen oder nur Randbereiche von Leiter-
bahnen aufweist, zur Zugentlastung von dem Vorsprung
in die Vertiefung preßbar und an deren Rand festklemm-
bar ist. Die Halteelemente werden bei bzw. nach der
Verbindung mit dem flexiblen Flachleiter zur Ausübung
der notwendigen Klemmkraft gegeneinander arretiert
bzw. miteinander verbunden, wozu an den Halte-
elementen entsprechende Einrichtungen zur Arretie-
rung bzw. Verbindung vorgesehen sein können. Da das
Einklemmen in leiterbahnfreien Bereichen oder nur
Randbereichen von Leiterbahnen erfolgt, wird sich der
Vorsprung in aller Regel nicht über die gesamte Breite
des flexiblen Flachleiters erstrecken.
[0012] Der Vorsprung an dem ersten Halteelement
und die korrespondierende Vertiefung an dem zweiten
Halteelement müssen in Abhängigkeit von der Dicke der
Trägerfolie des flexiblen Flachleiters so dimensioniert
sein, daß an dem Rand eine entsprechende Klemmwir-
kung auftritt. Dadurch, daß gegebenenfalls nur Rand-
bereiche von Leiterbahnen am Rand der Vertiefung mit-
eingeklemmt werden und diese in der Regel aus einem
relativ leicht verformbaren Metall wie z.B. Kupfer beste-
hen, spielt für die Klemmwirkung im wesentlichen nur
die Dicke der Trägerfolie eine wesentliche Rolle, wäh-
rend die Dicke der Leiterbahnen unerheblich ist.
[0013] Durch das Einklemmen am Rand der Vertie-
fung wird durch die vergleichsweise kleine Klemmfläche
ein hoher Klemmdruck und damit eine gute Zugentla-
stung erzielt, die darüber hinaus von der Dicke der Lei-
terbahnen weitgehend unabhängig ist. Daher eignen
sich erfindungsgemäße Zugentlastungsvorrichtungen
insbesondere auch für flexible Flachleiter, die zwar Trä-
gerfolien gleicher Dicke aber Leiterbahnen unterschied-
licher Dicke aufweisen, insbesondere auch für FPC-
und FFC-Flachleiter.
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[0014] Ein zusätzlicher Beitrag zur Zugentlastung
kann durch die Reibung zwischen dem Vorsprung und
die an ihm anliegende Trägerfolie entstehen.
[0015] Da die Zugentlastung allein durch Bewegung
des ersten und des zweiten Halteelements bei einge-
legtem Flachleiter in die Halteposition und Arretierung
bzw. Zusammenfügen erzielt wird, sind zur Ausbildung
der Zugentlastung keine zusätzlichen Arbeitsschritte
notwendig, so daß eine sehr einfache aber doch zuver-
lässige Montage möglich ist.
[0016] Darüber hinaus ist die Gefahr eines Einreißens
bei hoher Zugbelastung stark reduziert, da Zugkräfte
über den gesamten Rand der Vertiefung, an dem die
Folie eingeklemmt ist, aufgenommen werden.
[0017] Die erfindungsgemäßen Zugentlastungsvor-
richtungen sind darüber hinaus aus Kunststoff, z.B.
durch Spritzguß, sehr einfach und kostengünstig her-
stellbar.
[0018] Weiterbildungen und bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind in der Beschreibung,
der Zeichnung und den Unteransprüchen gekennzeich-
net.
[0019] Bevorzugt sind der Vorsprung und die Vertie-
fung so ausgebildet, daß die Trägerfolie des flexiblen
Flachleiters bei Einklemmen desselben durch den Rand
der Vertiefung eingekerbt wird. Die Einkerbung entsteht
hierbei durch plastische Verformung der Trägerfolie des
Flachleiters, die gewöhnlich aus Kunststoff bzw. Kunst-
stofflaminaten, enthaltend z.B. Polyester oder Polyimi-
de, gebildet ist. Durch das Eingreifen des Randes der
Vertiefung in die Einkerbung kann die Zugentlastung der
erfindungsgemäßen Zugentlastungsvorrichtung beson-
ders hohe Zugkräfte aufnehmen.
[0020] Für eine besonders gute Klemmwirkung ist der
Rand der Vertiefung bevorzugt kantenförmig ausgebil-
det, wobei besonders bevorzugt der Winkel, der von den
die Kante bildenden Flächen eingeschlossen wird, etwa
90° beträgt. Durch die kantenförmige Ausbildung des
Randes erfolgt das Einklemmen über eine vergleichs-
weise kleine Fläche, wodurch nicht nur die besonders
gute Klemmwirkung bewirkt wird, sondern auch die Aus-
bildung einer kerbartigen Verformung in der Trägerfolie
begünstigt wird. Darüber hinaus ergibt sich ein beson-
ders wirksamer Formschluß zwischen dem kantenför-
mig ausgebildeten Rand und der kerbartigen Verfor-
mung der Trägerfolie.
[0021] Der Vorsprung und die Vertiefung sollen je-
doch bevorzugt so ausgebildet sein, daß bei Einklem-
men des flexiblen Flachleiters dessen Trägerfolie nur
eingekerbt und/oder gedehnt wird, wobei es sich bei der
Dehnung um eine wenigstens teilweise irreversible Ver-
formung der Trägerfolie handeln kann. Der Vorsprung
und die Vertiefung sollen aber vorzugsweise nicht so
ausgebildet sein, daß bei Einklemmen des Flachleiters
Löcher oder Risse in der Trägerfolie entstehen, was z.
B. bei einem zu engen Spalt zwischen Vorsprung und
Rand der Vertiefung oder einem in einer Spitze auslau-
fenden Vorsprung vorkommen könnte. Hierdurch treten

bei Zugbelastungen weniger leicht Beschädigungen in
der Trägerfolie auf.
[0022] Bevorzugt ist der Vorsprung kuppelförmig aus-
gebildet, so daß eine Beschädigung der Trägerfolie des
flexiblen Flachleiters weitestgehend ausgeschlossen
ist. Bei einer solchen Formgebung kann die Trägerfolie
eines eingelegten flexiblen Flachleiters auch über eine
große Fläche an dem Vorsprung anliegen, wodurch ein
zusätzlicher Beitrag zur Zugentlastung durch die Rei-
bung zwischen Vorsprung und anliegender Trägerfolie
erreicht wird.
[0023] Weiterhin kann der Vorsprung bevorzugt in
Form eines Kegelstumpfs ausgebildet sein, wobei be-
sonders bevorzugt der Kegelstumpf an seinem schma-
len, freien Ende stark abgerundete Kanten aufweist.
Durch die Verjüngung des Kegelstumpfs wird eine be-
sonders gute Klemmwirkung am Rand der Vertiefung
erzielt, auch wenn die Dicke der Trägerfolie um ihren
Mittelwert stärker schwankt.
[0024] Bevorzugt sind in Richtung eines zu erwarten-
den Zugs, d.h. in der Regel in Richtung der Längsaus-
dehnung des Flachleiters, jeweils mindestens drei Vor-
sprünge und drei entsprechende Vertiefungen vorgese-
hen. Dabei müssen nicht alle Vorsprünge am ersten
Halteelement ausgebildete sein, vielmehr können ein-
zelne Vorsprünge auch an dem zweiten Halteelement
und die entsprechenden Vertiefungen in dem ersten
Halteelement ausgebildet sein. Hierdurch kann die Zug-
entlastung durch die erfindungsgemäße Zugentla-
stungsvorrichtung höhere Zugkräfte aufnehmen, da die
Kräfte über drei Randbereiche verteilt werden. Darüber
hinaus können die Vorsprünge auch Drehmomente auf-
nehmen, so daß bei nicht zu breiten Flachleitern auch
eine Sicherung gegen Verdrehen das Flachleiters in der
Zugentlastungsvorrichtung erzielt wird.
[0025] Weiterhin werden im wesentlichen quer zur
Richtung eines zu erwartenden Zuges bevorzugt min-
destens zwei Vorsprünge und entsprechende Vertiefun-
gen in den Halteelementen vorgesehen, wobei auch
hier wieder nicht alle Vorsprünge im ersten Halte-
element und alle Vertiefungen im zweiten Halteelement
angeordnet sein müssen. Durch diese Anordnung der
Vorsprünge und Vertiefungen wird eine Drehung eines
flexiblen Flachleiters in der Zugentlastungsvorrichtung
auch bei großer Breite des Flachleiters vermieden.
[0026] Da die Zugentlastung bei einer erfindungsge-
mäßen Zugentlastungsvorrichtung über Bereiche der
Trägerfolie erfolgt, die keine Leiterbahn oder nur Rand-
bereiche von Leiterbahnen aufweisen, wird bevorzugt
der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Hal-
teelement im Bereich der Aufnahme des flexiblen Flach-
leiters außer an dem Vorsprung größer als die Dicke des
flexiblen Flachleiters, das heißt der Trägerfolie ein-
schließlich der Leiterbahnen, gewählt. Eine solche Zug-
entlastungsvorrichtung kann daher auch für andere fle-
xible Flachleiter mit einer Trägerfolie gleicher Dicke, je-
doch anderer Leiterbahndicke eingesetzt werden.
[0027] Weiterhin ist bevorzugt eine Einrichtung zur
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Befestigung der Zugentlastungsvorrichtung, insbeson-
dere an einer Karosserie, vorgesehen. Hierbei kann es
sich um Klebestreifen, oder Teile einer Klettbefestigung
handeln. Es können jedoch auch Befestigungsöffnun-
gen zum Beispiel für Niet-, Schraub- oder Schnappbe-
festigungen vorgesehen sein. Darüberhinaus können
Schnappelemente an der Zugentlastungseinrichtung
zum Einsatz kommen. Insbesondere lösbare Verbin-
dungen, zum Beispiel Schraub-, Klett- und zum Teil
Schnappbefestigungen, erlauben dabei eine einfache
spätere Demontage des Flachleiters zusammen mit der
Zugentlastung.
[0028] Weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine
Zugentlastungsvorrichtung mit einem damit gehaltenen
flexiblen Flachleiter, insbesondere einem FPC- und/
oder FFC-Flachleiter, wobei die Zugentlastungsvorrich-
tung nach einer der oben genannten Ausführungsfor-
men oder einer Kombination davon ausgebildet sein
kann.
[0029] Weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein
Steckverbinder mit einer erfindungsgemäßen Zugentla-
stungsvorrichtung, insbesondere nach den bevorzug-
ten Ausführungsformen.
[0030] Ein erfindungsgemäßer Steckverbinder, bei
dem es sich um einen Stecker oder eine Kupplung han-
deln kann, ist zur Befestigung an einem gegebenen fle-
xiblen Flachleiter vorgesehen.
[0031] Die Verbindung von in dem Steckverbinder
vorgesehenen Kontaktelementen mit Leiterbahnen des
flexiblen Flachleiters kann durch übliche Verfahren wie
z.B. Crimp-Verfahren, Druckkontaktierung oder auch
Lötverfahren erfolgen.
[0032] Bei dem erfindungsgemäßen Steckverbinder
kann insbesondere die Zugentlastungsvorrichtung mit
dessen Gehäuse verbunden sein, so daß Zugentla-
stungsvorrichtung und Gehäuse aus Kunststoff, z.B.
durch Spritzguß, sehr einfach und kostengünstig her-
stellbar sind.
[0033] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Steckverbinder zwei zusammenfügbare und mitein-
ander verbindbare Gehäuseteile auf, zwischen denen
ein Flachleiter einschließbar ist. Jeweils eines der Ge-
häuseteile weist dann eines der Halteelemente auf, wo-
bei die Arretierung der Halteelemente gegeneinander
zusammen mit der Verbindung der Gehäuseteile erfolgt.
Entsprechende Arretierungseinrichtungen an den Ge-
häuseteilen sind in diesem Zusammenhang als Teil der
Zugentlastungseinrichtung anzusehen. Durch Zusam-
menfügen und Verbinden der Gehäuseteile nach Einle-
gen eines Flachleiters, was gleichzeitig eine Bewegung
der Halteteile in die Halteposition und eine gegenseitige
Arretierung bewirkt, kann somit in einem Arbeitsschritt
das Steckverbindergehäuse hergestellt und die Zugent-
lastung bewirkt werden.
[0034] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
werden im folgenden beispielhaft anhand der Zeichnun-
gen beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht eines
Steckverbinders mit flexiblen Flachleiter nach
einer ersten bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung

Fig. 2 eine teilweise, schematische Schnittansicht
durch den Steckverbinder mit flexiblem Flach-
leiter in Fig. 1 entlang der Linie A-A und

Fig. 3 eine schematische perspektivische Ansicht ei-
ner Zugentlastungsvorrichtung mit flexiblem
Flachleiter nach einer zweiten bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung.

[0035] Die Fig. 1 zeigt schematisch einen Steckver-
binder nach einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung mit einem ersten Gehäuseteil 10 und einem
zweiten Gehäuseteil 12. Das erste Gehäuseteil 10 und
das zweite Gehäuseteil 12 sind zusammengefügt und
schließen einen FPC-Flachleiter 14 zwischen sich ein.
Die Gehäuseteile im Bereich des Flachleiters sind als
Halteelemente 11 bzw. 13 (in der Zeichnung schema-
tisch durch gestrichelte Linien angedeutet) ausgebildet.
[0036] Der FPC-Flachleiter 14 umfaßt eine Trägerfo-
lie 16 mit zwei darin eingeschlossenen Kupferleiterbah-
nen 18a und 18b. Die Trägerfolie 16 ist hier nur sche-
matisch dargestellt. Sie ist in an sich bekannter Weise
aus mindestens zwei aufeinanderlaminierten Kunst-
stoffolien aufgebaut, die in an sich bekannter Weise die
Kupferleiterbahnen 18a und 18b umschließen. Wie in
Fig. 1 erkennbar, weist der FPC-Flachleiter 14 daher in
den Bereichen, die die Kupferleiterbahnen 18a und 18b
aufweisen, eine größere Dicke auf als in den Bereichen
ohne Leiterbahnen. Dabei entsteht im Bereich des Ran-
des der Kupferleiterbahnen 18a und 18b ein kontinuier-
licher Übergang von der großen Dicke im Bereich der
Kupferleiterbahn zu der geringeren Dicke in den Berei-
chen ohne Leiterbahn.
[0037] Das in das erste Gehäuseteil 10 an seiner Un-
terseite integrierte Halteelement 11 weist eine Ausneh-
mung 20 auf, deren Breite gerade der Breite des
FPC-Flachleiters 14 entspricht und die sich in Richtung
des Flachleiters, wie in Fig. 2 erkennbar, erstreckt. In
der Mitte der Ausnehmung 20 sind drei Vorsprünge 22a,
22b und 22c ausgebildet, die in Richtung der Leiterbahn
18a und 18b des FPC-Flachleiters 14 zwischen den
Kupferleiterbahnen 18a und 18b angeordnet sind.
[0038] Das in das zweite Gehäuseteil 12 integrierte
Halteelement 13 weist ebenfalls eine Ausnehmung 24
auf, die in Breite und Längsausdehnung der Ausneh-
mung 20 in dem ersten Gehäuseteil 10 entspricht. In der
Mitte dieser Ausnehmung 24 sind drei Vertiefungen aus-
gebildet, die so angeordnet sind, daß die Vorsprünge
22a, 22b und 22c bei Zusammenfügen des ersten und
des zweiten Gehäuseteils und damit der Bewegung der
Halteelemente 11 und 13 in ihre Halteposition in diese
Vertiefungen eingreifen können. In Fig. 1 ist nur die im
Vorsprung 22a entsprechende Vertiefung 26 sichtbar.
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Die Ränder der Vertiefung sind kantenförmig ausgebil-
det, wobei die beiden, die Kanten bildenden Flächen ei-
nen Winkel von 90° einschließen. Die Vertiefung ist wei-
terhin so tief ausgebildet, daß bei zusammengefügtem
ersten Gehäuseteil 10 und zweitem Gehäuseteil 12, d.
h. wenn die Halteelemente 11 und 13 in ihrer Haltepo-
sition sind, die Vorsprünge 22a, 22b und 22c mit der dar-
unter angeordneten Trägerfolie 16 nicht den Boden der
Vertiefung berühren.
[0039] Die Vorsprünge 22a, 22b und 22c und die ent-
sprechenden Vertiefungen sind so geformt, daß der
FPC-Flachleiter 14 zwischen dem Vorsprung und den
Kanten eingeklemmt wird. Wie in Fig. 1 am Beispiel der
Vertiefung 26 erkennbar, kerbt die Kante 28 die Träger-
folie 16 ein, wodurch es zu einem zusätzlichen Form-
schluß zwischen der Kante und der Trägerfolie 16
kommt, der es erlaubt, daß von den Halteelementen 11
und 13 und damit dem Steckverbinder höhere Zugkräfte
aufgenommen werden können. Die Vorsprünge 22a,
22b und 22c weisen, wie in Fig. 2 erkennbar, einen kreis-
förmigen Querschnitt auf und sind kuppelförmig in Rich-
tung des zweiten Gehäuseteils gewölbt. Hierdurch wird
zum einen erreicht, daß beim Einklemmen des
FPC-Flachleiters 14 die Trägerfolie 16 nicht durchlö-
chert oder eingerissen wird. Zum anderen liegt die Trä-
gerfolie 16 flächig an den Vorsprüngen 22a, 22b und 22c
an, so daß durch die Reibung zwischen den entspre-
chenden Bereichen der Vorsprünge 22a, 22b und 22c
und der Trägerfolie 16 eine zusätzliche zugentlastende
Wirkung entsteht.
[0040] Wie in Fig. 1 erkennbar, wird der FPC-Flachlei-
ter 14 nur in einem Bereich, der keine Kupferleiterbah-
nen aufweist, von den Vorsprüngen 22a, 22b und 22c
in die entsprechenden Vertiefungen gepreßt und an de-
ren Rändern eingeklemmt. Die anderen Bereiche des
FPC-Flachleiters 14, insbesondere auch die Bereiche
mit den Kupferleiterbahnen 18a und 18b, liegen lose in
dem von den Ausnehmungen 20 und 24 gebildeten
Raum. Es können daher auch andere flexible Flachlei-
ter, z.B. FFC-Flachleiter mit gleicher Dicke der Träger-
folie aber größerer Dicke der Kupferleiterbahnen, mit
dem gleichen Steckverbinder verwendet werden, da der
durch die Ausnehmung 20 und 24 gebildete Raum im
Bereich der Halteelemente 11 und 13 der Zugentla-
stungsvorrichtung genug Platz auch für die Bereiche ei-
nes FFC-Flachleiters mit dickeren Kupferleiterbahnen
bietet und zum anderen die Klemmwirkung und damit
Zugentlastung nur in Bereichen der Trägerfolie ohne
Leiterbahnen erzielt wird.
[0041] Die Gehäuseteile 10 und 12 mit den integrier-
ten Halteelementen 11 und 13 können kostengünstig im
Spritzgußverfahren aus Kunststoff hergestellt werden.
Dabei müssen sie nicht, wie in diesem Ausführungsbei-
spiel, als Vollkörper ausgebildet sein, sondern können
noch Hohlräume enthalten, soweit eine ausreichende
Stabilität gewährleistet ist.
[0042] Zur Montage wird zunächst der FPC-Flachlei-
ter 14 in die Ausnehmung 24 des zweiten Gehäuseun-

terteils 12 eingelegt. Daraufhin wird das erste Gehäu-
seteil über dem zweiten Gehäuseteil positioniert, die
beiden Gehäuseteile 10 und 12 werden zusammenge-
drückt und durch eine in den Figuren nicht gezeigte Ein-
richtung miteinander verbunden. Durch das Zusam-
mendrücken wird die Trägerfolie 16 im Bereich der Vor-
sprünge 22a, 22b und 22c zum einen etwas gedehnt,
was in den schematischen Darstellungen in den Fig. 1
und 2 nicht dargestellt ist, und zum anderen an den Kan-
ten der Vertiefungen unter Ausbildung einer Einkerbung
eine Trägerfolie 16 eingeklemmt. Die zum Klemmen
notwendigen Kräfte werden dabei durch die in den Fi-
guren nicht gezeigte Einrichtung zur Verbindung und Ar-
retierung der beiden Gehäuseteile aufgenommen.
Durch die teilweise irreversible Dehnung kommt es zur
Ausbildung von napfförmigen Ausbuchtungen in der
Trägerfolie im Bereich des Vorsprungs.
[0043] Fig. 3 zeigt eine Zugentlastungsvorrichtung
nach einer zweiten bevorzugten Ausführungsform mit
einem ersten Halteelement 30 und einem zweiten Hal-
teelement 32 in einer offenen Position mit einem einge-
legten FPC-Flachleiter 34 mit Leiterbahnen 38a und
38b.
[0044] Die Zugentlastungsvorrichtung ist einstückig
aus einem hinreichend steifen Kunststoff ausgebildet,
wobei die Halteelemente 30 und 32 an einer ersten
Schmalseite seitlich des FPC-Flachleiters in offener Po-
sition miteinander verbunden sind. Die Halteelemente
sind in den dem FPC-Flachleiter zugewandten Berei-
chen ebenso ausgebildet wie die Halteelemente 11 und
13 im ersten Ausführungsbeispiel.
[0045] Zur Arretierung der Halteelemente 30 und 32
in der Halteposition sind an der zweiten Schmalseite
des ersten Halteelements 30 an der Stirnfläche 40 ein
Steg 42 und an der zweiten Schmalseite des zweiten
Halteelements 32 an der Stirnfläche 44 ein federnder
Bügel 46 vorgesehen, der über den Steg 42 schnappt,
wenn das zweite Halteelement 32 gegen das erste Hal-
teelement 34 gedrückt wird.
[0046] Zur Befestigung der Zugentlastungsvorrich-
tung ist eine Durchgangsöffnung 48 vorgesehen, die ei-
ne Befestigung zum Beispiel an einem Karosserieteil
mittels Schrauben oder Nieten ermöglicht.

Bezugszeichenliste

[0047]

10 erster Gehäuseteil
11 erstes Halteelement
12 zweiter Gehäuseteil
13 zweites Halteelement
14 FPC-Flachleiter
16 Trägerfolie
18a, 18b Kupferleiterbahnen
20 Ausnehmung
22a, 22b, 22c Vorsprung
24 Ausnehmung
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26 Vertiefung
28 Kante
30 erstes Halteelement
32 zweites Halteelement
34 FPC-Flachleiter
36 Trägerfolie
38a, 38b Kupferleiterbahnen
40 Stirnfläche
42 Steg
44 Stirnfläche
46 Bügel
48 Durchgangsöffnung

Patentansprüche

1. Zugentlastungsvorrichtung für einen flexiblen
Flachleiter (14; 34), der eine Trägerfolie (16; 36)
und gegebene Verteilung von Leiterbahnen (18a,
18b; 38a, 38b) darin aufweist, insbesondere FPC-
und/oder FFC-Flachleiter, mit einem ersten Halte-
element (11; 30) und einem zweiten Halteelement
(13; 32), die zwischen einer offenen Position zum
Einlegen des Flachleiters und einer Halteposition
bewegbar und in der Halteposition gegeneinander
arretierbar sind, wobei ein Abschnitt des flexiblen
Flachleiters (14; 34) zwischen den beiden Halte-
elementen einschließbar ist, und
bei der an dem ersten Halteelement (11; 30) ein Vor-
sprung (22a, 22b, 22c) und an dem zweiten Halte-
element (13; 32) eine korrespondierende Vertie-
fung (26) so ausgebildet sind, daß bei Einschließen
des flexiblen Flachleiters (14; 34) zwischen das er-
ste und das zweite Halteelement (11, 13; 30, 32)
und bei Bewegung derselben in die Halteposition
und gegenseitiger Arretierung ein Bereich der Trä-
gerfolie (16; 36), der keine Leiterbahnen oder nur
Randbereiche von Leiterbahnen (18a, 18b; 38a,
38b) aufweist, zur Zugentlastung von dem Vor-
sprung (22) in die Vertiefung (26) preßbar und an
deren Rand (28) festklemmbar ist.

2. Zugentlastungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß Vorsprung (22) und Vertiefung (26) so ausge-
bildet sind, daß bei dem Einklemmen des flexiblen
Flachleiters (14; 34) die Trägerfolie (16; 36) des fle-
xiblen Flachleiters durch den Rand (28) der Vertie-
fung (26) eingekerbt wird.

3. Zugentlastungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Rand (28) der Vertiefung (26) kantenförmig
ausgebildet ist.

4. Zugentlastungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
daß der Vorsprung (22) und die Vertiefung (26) so
ausgebildet sind, daß bei Einklemmen des flexiblen
Flachleiters (14; 34) dessen Trägerfolie (16; 36) nur
eingekerbt und/oder gedehnt wird, nicht aber Lö-
cher oder Risse in der Trägerfolie entstehen.

5. Zugentlastungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Vorsprung (22) kuppelförmig ausgebildet
ist.

6. Zugentlastungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Vorsprung (22) die Form eines Kegel-
stumpfs aufweist.

7. Zugentlastungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß in Richtung eines zu erwartenden Zugs jeweils
mindestens drei Vorsprünge (22a, 22b, 22c) und
drei entsprechende Vertiefungen (26) vorgesehen
sind.

8. Zugentlastungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß im wesentlichen quer zur Zugrichtung minde-
stens zwei Vorsprünge (22a, 22b, 22c) und entspre-
chende Vertiefungen (26) in dem ersten und dem
zweiten Halteelement (11, 13; 30, 32) vorgesehen
sind.

9. Zugentlastungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Abstand zwischen dem ersten und dem
zweiten Halteelement (11,13; 30, 32) im Bereich
(20, 24) zur Aufnahme des flexiblen Flachleiters
(14; 34) außer an dem Vorsprung (22a, 22b, 22c)
größer ist als die Dicke der Trägerfolie (16; 36) ein-
schließlich der Leiterbahnen (18a, 18b; 38a, 38b).

10. Zugentlastungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Einrichtung (48) zur Befestigung der Zug-
entlastungsvorrichtung, insbesondere an einer Ka-
rosserie, vorgesehen ist.

11. Zugentlastungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche mit einem damit gehaltenen
flexiblen Flachleiter (14; 34), insbesondere einem
FPC- oder FFC-Flachleiter
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12. Zugentlastungsvorrichtung nach Anspruch 11
dadurch gekennzeichnet,
daß der flexible Flachleiter (14; 34) eine Trägerfolie
(16; 36) und eine gegebene Verteilung von Leiter-
bahnen (18a, 18b; 38a, 38b) darin aufweist,
daß das erste Halteelement (11; 30) und das zweite
Halteelement(13; 32) sich in der Halteposition be-
finden und gegeneinander arretiert sind, wobei ein
Abschnitt des flexiblen Flachleiters (14; 34) zwi-
schen den beiden Halteelementen eingeschlossen
ist, und
daß der zwischen dem ersten und zweiten Halte-
element in Halteposition (11, 13; 30, 32) einge-
schlossene flexible Flachleiter (14; 34) in einem Be-
reich, der keine Leiterbahnen oder nur Randberei-
che von Leiterbahnen (18a, 18b; 38a, 38b) auf-
weist, zur Zugentlastung von dem Vorsprung (22)
in die Vertiefung (26) gepreßt und an deren Rand
(28) festgeklemmt ist.

13. Steckverbinder mit einem Zugentlastungsvorrich-
tung nach einem der Ansprüche 1 bis 12.

14. Steckverbinder nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Steckverbinder zwei zusammenfügbare
und miteinander verbindbare Gehäuseteile (10, 12)
aufweist, zwischen denen ein Flachleiter (14) ein-
schließbar ist und von denen jeweils eines eines der
Halteelemente (11, 13) aufweist, und
daß die Arretierung der Halteelemente (11, 13) ge-
geneinander zusammen mit der Verbindung der
Gehäuseteile (10, 12) erfolgt.
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